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Bebauungsplan Nr.9
"Lebensmittelmarkt
östlich Waldstraße"

Stadt Heppenheim

Maßnahmenplan
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Vermeidungsmaßnahmen

V 1: Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen ist der Gehölzbestand dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang zu erneuern. Im Falle eines Abgangs sind Gehölze durch 
Neupflanzungen standortgerechter und heimischer Arten zu ersetzen. Für 
Bäume dürfen nur Bäume nachgepflanzt werden.
Geltungsbereich: bestehendes Gehölz im Westen
Festsetzung 8.1

V 2: Erdarbeiten zur Baufeldfreimachung sowie Rodungen von Gehölzen dürfen 
nur zwischen 1. Oktober und Ende Februar ausgeführt werden.
Außerhalb dieses Zeitraums sind Erdarbeiten zur Baufeldfreimachung 
ausnahmsweise zulässig, wenn nachgewiesen werden kann, dass keine 
Vorkommen bodenbrütender Vogelarten gegeben sind.
Geltungsbereich: Gesamtes Baugebiet
Festsetzung 6.1

V 3: Für die Außenbeleuchtung sowie für Beleuchtungen von Werbeanlagen 
dürfen ausschließlich staubdichte Lampen mit warmweißem Licht mit geringen 
Blauanteilen im Spektrum und einer Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin 
zum Einsatz kommen. Außenbeleuchtung dürfen zudem nur nach unten 
abstrahlen.
Geltungsbereich: Gesamtes Baugebiet
Festsetzung 6.5

V 4: Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von 
mindestens 10 cm einzuhalten.
Geltungsbereich: Gesamtes Baugebiet
Festsetzung 6.6

V 5: Für alle Glasflächen ist Glas mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 
% zu verwenden. Für zusammenhängende Glasflächen von mehr als 2 m², 
ohne Leistenunterteilung, in Bereichen mit Durchsichten oder 
Übereckverglasungen sind zudem transluzente, mattierte, eingefärbte, 
bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, 
farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. 
Rankgitterbegrünungen vorzusehen.
Abweichungen hiervon sind zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass das 
Kollisionsrisiko für Vögel durch andere Maßnahmen nach dem aktuellen Stand 
der Technik zum Vogelschutz minimiert wird.
Geltungsbereich: Gesamtes Baugebiet
Festsetzung 6.7

V 6: In den nicht überbauten Grundstücksflächen sind großflächig mit Steinen, 
Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen 
bedeckte Flächen, in welcher diese (Steine, Kies, Schotter oder sonstige 
vergleichbare lose Materialschüttungen) das hauptsächliche Gestaltungsmittel 
sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), unzulässig. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare 
Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser 
gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig im Sinne der Festsetzung sind 
alle zusammenhängenden Gartenflächen größer als 1 m2 mit Ausnahme 
einer Kiestraufe bis zum Abstand von 1 m zur Außenwand des Gebäudes.
Geltungsbereich: Unbebaute Freiflächen
Festsetzung 6.8

Artenschutzrechtliche Maßnahmen

A 1: Die festgesetzte Fläche zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen ist mit standortgerechten und heimischen 
Laubbäumen in der Qualität Hochstamm oder Stammbusch (entsprechend 
der unter C: Hinweise aufgeführten Pflanzenliste) zu überstellen. Zwischen 
den Bäumen untereinander sind je 10 m Abstand einzuhalten.  Zudem sind 30 
% der Fläche mit je einem heimischen Strauch je 1,5 m² (2x verpflanzt, 1,0 - 
1,5 m Höhe) zu bepflanzen.
Geltungsbereich: Randeingrünung Richtung Osten
Festsetzung 8.2

A 2: Dachflächen sind mit Ausnahme von Flächen für technische Aufbauten zu 
begrünen. Die Dachflächenbegrünung ist dauerhaft zu unterhalten. Die 
Substratstärke muss mindestens 10 cm betragen.
Von der Begrünung kann in den Bereichen abgesehen werden, in denen 
Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien (z.B. PV-Anlagen) angebracht 
werden. Ungeachtet dessen ist eine Kombination aus Dachbegrünung und 
Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien zulässig.
Geltungsbereich: Dachflächen
Festsetzung 8.3

A 3: Gebäudefassaden in Richtung Norden und Osten sind dauerhaft mit 
kletternden oder rankenden Pflanzen (z.B. Waldreben (Clematis), Wildem 
Wein (Parthenocissus) oder Geißblatt (Lonicera)) zu begrünen. Je 2 m 
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze vorzusehen. Die Bepflanzung muss 
über Bodenanschluss erfolgen.
Geltungsbereich: Ost- und Nordfassade des Gebäudes
Festsetzung 8.4

A 4: Auf Stellplatzflächen ist je 4 Stellplätze mindestens ein standortgeeigneter 
Baum der Pflanzliste II unter C. Hinweise (Stammumfang mind. 16 cm, 
gemessen in 1 m Höhe) in einer unbefestigten Baumscheibe von ca. 2,50 qm 
zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Die Bäume sind innerhalb oder im 
direkten Umfeld zur Stellplatzanlage anzuordnen. Zur Sicherung der 
Baumscheiben sind geeignete Schutzvorrichtungen, wie z.B. Abdeckgitter, 
vorzusehen. Stellplatzanlagen mit mehr als 1.000 qm Grundfläche sind 
zusätzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung in Stellplatzgruppen zu 
unterteilen.
Geltungsbereich: Stellplatzflächen
Festsetzung 8.5

A 5: Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind – soweit sie nicht als Versickerungsflächen in Anspruch 
genommen werden müssen – zu je 100 m² mit einem standortgerechten und 
heimischen Laubbaum (Hochstamm oder Stammbusch, 3 x verpflanzt, mit 
Ballen, 14-16 cm Stammumfang) entsprechend der im Anhang beigefügten 
Pflanzenlisten zu überstellen. Zudem sind 20 % der Fläche mit je einem 
heimischen Strauch je 1,5 m² (2x verpflanzt, 1,0 - 1,5 m Höhe) entsprechend 
der im Anhang beigefügten Pflanzenlisten zu bepflanzen.
Geltungsbereich: Grünflächen im Norden
Festsetzung 8.6

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

W 1: Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind 
unzulässig.
Geltungsbereich: Dachflächen
Festsetzung 6.2

W 2: Nicht-überdachte Pkw-Stellplätze sind bei entsprechend geeigneten 
Bodeneigenschaften versickerungsfähig auszubilden.
Geltungsbereich: Stellplatzflächen
Festsetzung 6.3

W 3: Niederschläge von Flächen, die aufgrund der Nutzung einen erhöhten Anteil 
an gelösten oder wassergefährdenden Stoffen enthalten können (Hof-, 
Umschlags- und Lagerflächen), sind – soweit sie nicht in einer 
Löschwasserzisterne zurückgehalten werden - in die Kanalisation abzuleiten.
Geltungsbereich: Versiegelte Flächen
Festsetzung 6.4

Pflanzenliste
Pflanzenliste I, Gehölze für Grünanlagen (zu verwendende Mindestqualität für 
Bäume: 3 x v., STU 16-18 cm, für Sträucher: v. Str., 60-100 cm)

Gesamtes Baugebiet:

V2 V3

V6

B2

V4

3.2

Pflanzenliste II
Geeignete Bäume für Verkehrsanlagen (zu verwendende Mindestqualität für Bäume: 3 x v., STU 18-20 cm)A5

A3

A3
V5

A2
W1

W3
A1

V1

A4

W2

W3

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§
1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

"Einzelhandel Nahversorgung"
(§ 11 BauNVO)

Baugrenze

B.  Sonstige Planzeichen

StellplätzeSt

Gebäude vorhanden

Flurstücksgrenze vorhanden

Flurstücksnummer vorhanden104
1

C.   Hinweise, nachrichtliche Übernahme

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse,

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

abweichende Bauweise

0,4

I

a

SO

Gebäudehöhe, als Höchstmaß12,0 mGHmax.

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Private Grünflächen

Sonstige Sondergebiete

gem. § 9 Abs.1 FStrG

gem. § 9 Abs.2 FStrG

Bauverbotszone 

Baubeschränkungszone 

als Höchstmaß

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,sowie von
Gewässern (§ 9 Abs.1 Nr.25 b BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts- anlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu belastende
Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

Stadt Heppenheim
"Lebensmittelmarkt östl.
Waldstraße"
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